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Gemeine Groß Nemerow 
Bebauungsplan Nr. 10 „Am Friedhofsweg“ Klein Nemerow 

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB  
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

nach § 2 Abs. 2 BauGB  
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Burg Stargard / Neubrandenburg, den 27.07.2021 
 

Gemeinde Groß Nemerow     

Amt Stargarder Land Bau- und Ordnungs-
amt 

Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard Tel.: 039603 25335 Fax: 039603 25342 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Gudrun Trautmann Architektin für Stadt-
planung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 26.11.2020  

2. Deutsche Telekom Technik GmbH  x 

3. E.DIS Netz GmbH 21.10.2020  

4. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 26.11.2020 
09.12.2020 
29.01.2021 

 

5. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Neubrandenburg  x 

6. GDMcom mbH 23.10.2020  

7. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 02.12.2020  

8. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 26.11.2020  

9. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

10. Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 20.10.2020  

11. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 25.01.2021  

12. Bergamt Stralsund  x 

13. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 13.11.2020  

14. Landesforst M-V 27.11.2020  

15. Wasser- und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense 19.10.2020  

16. Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (siehe Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH) 

(26.11.2020)  

17. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 22.10.2020  

18. Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG)  x 

19. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt  x 

20. Hauptzollamt Stralsund 15.12.2020  

21. GASCADE Gastransport GmbH 03.11.2020  

 

Nachbargemeinden: 

1. Gemeinde Holldorf   

2. Stadt Burg Stargard   

3. Stadt Neubrandenburg   

4. Gemeinde Blankensee 21.10.2020 nicht berührt 
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Während der öffentlichen Auslegung vom 09.11.2020 bis zum 11.12.2020 sind folgende Stellungnahmen eingegangen. 

1. Privatperson 1 03.12.2020 

2.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landesamtes für Gesundheit und 
Soziales Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Lan-
desamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpom-
mern, dass seine Belange durch die Gemeinde gegen die ge-
meindliche Planung nicht berührt werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der E.DIS 
Netz GmbH, dass vorbehaltlich der Sicherung ihres Anlagenbe-
standes keine Einwände gegen die gemeindliche Planung beste-
hen, zur Kenntnis. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im dargestellten Bau-
gebiet Leitungen und Anlage des Unternehmens befinden. Je-
doch verweist die Gemeinde darauf, dass die Niederspannungs-
kabel nach dem Lageplan im Bereich der öffentlichen Straßen und 
Wege (Seestraße, Friedhofsweg und Lindenberg) und sich somit 
außerhalb des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans befin-
den. Somit bedingt der Bebauungsplan keine Umverlegung. 
Der Plangeltungsbereich beinhaltet keine öffentlichen Flächen. Es 
wird zur Kenntnis genommen, dass das Versorgungsnetz für den 
Anschluss des Plangeltungsbereichs erweitert werden muss. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der Neu-
brandenburger Stadtwerke GmbH, dass die Stellungnahme im 
Namen der Neubrandenburger Stadtwerke, der Neubrandenbur-
ger Wasserbetriebe GmbH, der neu-medianet GmbH und der 
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH erteilt wird, 
zur Kenntnis. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Neubranden-
burger Stadtwerke GmbH keine Bedenken gegen die gemeindli-
che Planung bestehen. 
Die fachtechnischen Hinweise zum Leitungsbestand und zur Er-
neuerung bzw. Neuerschließung werden sind bei der Realisie-
rung von Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren be-
auftragte zu beachten und werden als Hinweis in die Begrün-
dung eingestellt. 
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Das Kabel befindet sich außerhalb des Plangeltungsbereichs des 
Bebauungsplans. Ein Ausbau der privaten Verkehrsfläche ist der-
zeit nicht geplant. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangeltungsbereich in-
nerhalb der privaten Verkehrsfläche Gasversorgungsanlagen vor-
handen sind. 
Für die private Verkehrsfläche war im Entwurf ein Leitungsrecht 
festgesetzt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Gasversorgung des 
geplanten Wohnhauses vom Friedhofsweg aus möglich ist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach dem anliegenden La-
geplan nur der Anschluss der Seestraße 10 über das Flurstück 
37/11 verläuft und somit im Plangeltungsbereich des Bebauungs-
plans liegt. 
 
 
 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass keine 
Löschwasserversorgung über das öffentliche Netz erfolgt. 
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Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass die Ver-
sorgungssituation bei den Wochenendhausgrundstücken nicht 
dokumentiert ist. 
Nach dem Lageplan ist der Neubau der Trinkwasserversorgung 
für das Wochenendgrundstück 39/3 geplant. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine dokumentierten öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen im Plangeltungs-
bereich vorhanden sind. Dies muss wohl damit zusammenhän-
gen, dass die Leitungen z. B auch vom neuerrichteten Wohnhaus 
Seestraße 12a zunächst über private Flächen führen. 
Siehe auch Ergänzung der Stellungnahme vom 09.12.2020 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Wochenendhausgrund-
stücke 39/3, 39/4 und 39/5 an die öffentliche Schmutzentwässe-
rung angeschlossen wurden. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die abwasserseitige Er-
schließung über die vorhandene Leitung im Friedhofsweg erfolgen 
kann. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der GDM-
com GmbH, dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen 
GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, GasLINE Telekommuni-
kationsgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen 
mbH & Co. KG, ONTRANS Gartransport GmbH und VNG Gas-
speicher GmbH von der gemeindlichen Planung nicht betroffen 
sind, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Industrie und Handelskammer 
Neubandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung der Indust-
rie und Handelskammer Neubandenburg, dass es keine Anmer-
kungen zur gemeindlichen Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Vodafone Ka-
bel Deutschland GmbH werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass Voda-
fone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung geltend macht. 
 



 

27.07.2021    22 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Lan-
desamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, 
dass sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundla-
gennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Geltungsbe-
reich der gemeindlichen Planung befinden, zur Kenntnis. 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war am Verfahren 
beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Planung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass gegen 
das beschleunigte Planverfahren nach § 13a BauGB keine Be-
denken bestehen. 
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Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass zwei Ge-
wässer II. Ordnung durch den Plangeltungsbereich verlaufen sol-
len. Der Wasser- und Bodenverband hat auf den Verlauf der Rohr-
leitung TollSee 20 in seiner Stellungnahme hingewiesen. Diese 
wird entsprechend nachrichtlich in die gemeindliche Planung ein-
gestellt. Allerdings gibt es seitens des Wasser- und Bodenverban-
des keinen Hinweis auf eine Rohrleitung „AA4“ im Plangeltungs-
bereich. Wie am Luftbild zu erkennen ist, wäre dann das neue Ge-
bäude auf dem Flurstück 37/30 (unmittelbar angrenzend an den 
Plangeltungsbereich) genau auf der Rohrleitung errichtet worden. 
 
Die gemeindliche Planung überbaut die Rohrleitung TollSee 20 
nicht. 
Einen beidseitigen Abstand der Rohrleitung von jeweils 5 m gibt 
es auch bei der Bebauung westlich des Plangeltungsbereichs 
nicht; die vermutete Rohrleitung AA4 wurde sogar überbaut. Ein-
friedungen, die die Rohrleitung überbauen sind im Plangeltungs-
bereich vorhanden. Im Abstand von etwas mehr als 3 m steht eine 
nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Pappel. 
Nach der Definition von Gewässern in § 2 WHG gehören Rohrlei-
tungen nicht zu Gewässern.  
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) 
„§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer: 
1. oberirdische Gewässer, 
2. Küstengewässer, 
3. Grundwasser. 
Es gilt auch für Teile dieser Gewässer. 
(1a) Für Meeresgewässer gelten die Vorschriften des § 23, des 
Kapitels 2 Abschnitt 3a und des § 90. Die für die Bewirtschaftung 
der Küstengewässer geltenden Vorschriften bleiben unberührt. 
(2) Die Länder können kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich 
untergeordneter Bedeutung, insbesondere Straßenseitengräben 
als Bestandteil von Straßen, Be- und Entwässerungsgräben, so-
wie Heilquellen von den Bestimmungen dieses Gesetzes ausneh-
men. Dies gilt nicht für die Haftung für Gewässerveränderungen 
nach den §§ 89 und 90.“ 
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Die gemeindliche Planung setzt beidseits der Rohrleitung einen 
jeweils 3 m breiten Streifen fest, der nicht bebaut werden darf. 
Der Wasser- und Bodenverband hat bestätigt, dass es keine Lei-
tung AA4 in seinen Unterlagen gibt und auch bei Suchschachtun-
gen keine Leitung gefunden wurde (siehe Seite 27/28). 
Bei den Bauarbeiten zur Sanierung der Seestraße wurden meh-
rere Drainagen gefunden aber keine Leitung AA4. 
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Der verbleibende westliche Teil des Geltungsbereichs weist nicht 
mehr so große Höhenunterschiede auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das anfallende Niederschlagswasser von den Dachflächen wird 
verwertet zur Gartenbewässerung. 
 
 
 
 
 
 
Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass eine Nachverdichtung 
im Innenbereich (der Plangeltungsbereich ist durch die Reduzie-
rung rundum von bebauten Flächen umgeben) den Charakter der 
Landschaft verändert.  
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Die Gemeinde wird eine strategische Umweltprüfung erstellen las-
sen um die Ausgrenzung des Innenbereichs aus dem LSG bean-
tragen zu können. 
 
 
Durch die Reduzierung des Plangebietes grenzt das Plangebiet 
nicht mehr an das GGB sondern liegt 44 m bis 89 m westlich.  
 
Es besteht nicht mehr ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Plangebiet und von FFH- Lebensräumen, da der ehemals ins 
Plangebiet hineinreichende Großbaumbestand nun ca. 30 m öst-
lich des Plangebietes beginnt und dazwischen intensive Garten-
nutzung betrieben wird. 
Bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse und baumbewoh-
nender streng geschützter Käfer wurden Untersuchungen beauf-
tragt. 
 
Im Ergebnis wurde kein Quartierspotenzial und Potenzial als sehr 
kleinflächiges Nahrungshabitat für Fledermäuse und kein Poten-
zial für den Eremiten im Plangebiet festgestellt. 
 
Zwischen den Habitaten der FFH- Zielarten Eremit ,Großes Mau-
sohr, Mops- und Teichfledermaus im GGB und dem Plangebiet 
sind keine ausgeprägten Wechselbeziehungen zu erkennen. 
 
Habitate und in der Stellungnahme aufgeführte Maßnahmen be-
züglich der aufgeführten Arten werden nicht zerstört bzw. beein-
trächtigt. 
 
Das stark ansteigende Gelände sowie der Großgehölzbestand 
schirmt die Immissionen der zukünftigen Bebauung vom GGB ab. 
Dies ist in der FFH-VoP genauer dargelegt. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Die besagte Fläche mit dem als PWX eingestuften Gehölzbestand 
ist nicht mehr im Geltungsbereich enthalten. 
 
 
Gemäß Abstimmung mit der uNB per Mail am 09.03.21 wurden im 
März 2021 folgende Untersuchungen beauftragt: 
 
Reptilienkartierung: 3 Begehungen zwischen April und Mai an-
hand Sichtbeobachtungen  
Potenzialabschätzung Eremit: Begutachtung der Höhlenbäume 
auf Potenzial und Hinweise  
Potenzialabschätzung Fledermäuse: Begutachtung des Untersu-
chungsgebietes auf potenzielle Lebensstätten und Lebensraum-
strukturen für Fledermäuse 
Obenstehende  Untersuchungen wurden durchgeführt von Gesine 
Schmidt Dipl. Biologin Neu Wustrow 4 17217 Penzlin OT Wustrow 



 

27.07.2021    34 

 

 
 
Weiterhin wurden im März beauftragt: 
Brutvogelkartierung : 3 malige Erfassungen tags 
Durchgeführt wurden diese durch Anna Haselroth M. Sc. Land-
nutzungsplanung). 
 
Ergebnisse: 
Es wurde kein Quartierspotenzial und Potenzial als sehr kleinflä-
chiges Nahrungshabitat für Fledermäuse festgestellt. 
Eremit und Zauneidechsen konnten nicht nachgewiesen werden.  
Potenzial für Zauneidechsen besteht im Bereich der westlich an 
das Plangebiet angrenzenden Hecken und Böschungen. Von hier 
aus können Zauneidechsen das Plangebiet queren. Es sind Ver-
meidungsmaßnahmen vorgesehen, um Tötungen oder Verlet-
zungen während der Bauzeit zu verhindern. 
Ein Kirschbaum mit Rosenkäferbesatz bleibt erhalten. 
Die Erfassungen der Avifauna ergab ein Vorkommen ausschließ-
lich besonders und nicht gefährdeter Arten. Maßnahmen zur Ver-
meidung von Verbotstatbeständen werden ergriffen. 
Der AFB wird an die Ergebnisse angepasst. 
 
Zu 3. Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu 
beachten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird die künftige Löschwasserversorgung klären. 
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Die private Verkehrsfläche ist grundbuchlich gesichert. 
Das Flurstück 39/7 hat eine Breite von 10,03 m an der öffentlichen 
Verkehrsfläche (Friedhofsweg). 
 
Zu 5. Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu 
beachten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. Wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellungen des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgi-
sche Seenplatte, dass es keine Bedenken gegen die gemeindli-
che Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vor-
pommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung Landes-
forst Mecklenburg-Vorpommern, dass sich im Plangeltungsbe-
reich teilweise Wald befindet, zur Kenntnis. 
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Dass die Wochenendhäuser unmittelbar am Waldrand stehen ent-
spricht dem Bestand. Die Wochenendhäuser sind älter als die das 
Waldgesetz. 
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Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass die 
Forstbehörde die Zustimmung zum Bebauungsplan versagt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen und nachrichtlich in die Pla-
nung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung des Was-
ser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“, dass 
ein Gewässer II. Ordnung den Plangeltungsbereich quert, zur 
Kenntnis und stellt diese nachrichtlich in die Planung ein. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die exakte Lage des Vor-
fluters unbekannt ist und vor Beginn von Bauarbeiten in der 
Nähe, der Trassenverlauf zu erkunden ist. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung, dass sei-
tens der Bundeswehr keine Einwände gegen die gemeindliche 
Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung des 
Hauptzollamtes Stralsund werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung, dass aus 
zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen 
die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen des GASCADE Gastransport GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt die Feststellung, dass die 
Anlagen von WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie 
OPAL Gastransport GmbH & Co. KG von der gemeindlichen Pla-
nung nicht betroffen sind, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die ergangene Stellungnahme von der Privatperson 1 wird im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen, jedoch 
nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Groß Nemerow nimmt zur Kenntnis, dass die Pri-
vatperson der Aufstellung des Bebauungsplans durch die Ge-
meinde widerspricht. 
Die Beschlüsse zum Verfahren werden nicht durch die Planer son-
dern durch die Gemeinde gefasst. 
Mit der Erstellung der Bauleitplanung ist nicht Kunhart Freiraum-
planung sondern die Architektin für Stadtplanung Gudrun Traut-
mann beauftragt. 
Ihre Behauptung, dass der Plangeltungsbereich nicht zum Innen-
bereich gehört, kann seitens der Gemeinde nicht nachvollzogen 
werden. Die Feststellung, was Innenbereich ist, richtet sich nach 
§ 34 BauGB und liegt nicht im Ermessen der Gemeinde oder der 
Planer. Auch die Genehmigungsbehörde (hier Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte) trägt die Einschätzung, dass der Plan-
geltungsbereich im Innenbereich von Klein Nemerow liegt mit. 
Das Planverfahren erfolgt nach § 13a BauGB. Hier hat der Ge-
setzgeber zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren 
zur Aufstellung von Bebauungsplänen Maßnahmen wie den Ver-
zicht auf eine Umweltprüfung explizit vorgesehen. Bei Verfahren 
nach §13 a BauGB und einer Größe von unter 2 ha zu Überbau-
ung vorgesehener Grundstücksfläche werden laut BauGB die mit 
der Planung im Zusammenhang stehenden Eingriffe im Verfahren 
so behandelt, als wären diese „vor der planerischen Entscheidung 
vorgenommen worden“. Trotzdem wurden die Belange des Arten-
schutzes, der umgebenden Natura-Gebiete und des LSG sorgfäl-
tig geprüft und beachtet. Das NSG ist Bestandteil des SPA DE 
2645-402 „Wald- und Seenlandschaft Lieps-Serrahn“. Seine Be-
lange werden vom SPA wahrgenommen. Nach Prüfung der An-
sprüche der Zielarten und der Wirkreichweite des Vorhabens 
konnte auf eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den Erhaltungszie-
len des SPA verzichtet werden. (siehe unten). 
Die Gemeinde stellt dazu in der Begründung fest: 
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Der Bebauungsplan kann nach § 13a BauGB im vereinfachten 
Verfahren aufgestellt werden.  
„Der Geltungsbereich gehört zum Innenbereich nach § 34 BauGB. 
Das Plangebiet hat eine Größe von 0,6 ha. Im Bebauungsplange-
biet kann eine Grundfläche von 1.211 m² × 0,3 + 4 × 80 m² = 363 
m² + 320 m² = 683 m² überbaut werden. Es gibt keine Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden, so dass § 13a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB angewendet wird. 
Im allgemeinen Wohngebiet und im Wochenendhausgebiet sind 
keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
Das nächstgelegene GGB DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüs-
sen und umliegenden Wäldern“ tangiert fast die Plangebiets-
grenze. Von Kunhart Freiraumplanung wurde eine FFH-Vorprü-
fung zum Bebauungsplan erstellt, die der Begründung anliegt. Sie 
kommt zu folgendem Ergebnis: 
„Die Wirkungen des Bebauungsplans „Am Friedhofsweg“ in Klein 
Nemerow in Form von Wohnbebauung auf vorbelasteten Flächen 
verursachen keine erheblichen Beeinträchtigungen des GGB DE 
2245-3030 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäl-
dern“. Das Plangebiet befindet sich außerhalb des GGB. Direkte 
Wirkungen auf das GGB durch Flächenverlust oder Immissionen 
erfolgen nicht. FFH-Lebensraumtypen sind nicht betroffen. Be-
züglich der vier potenziell vorkommenden Arten Kammmolch und 
Rotbauchunke sowie Eremit und Großes Mausohr ist von keiner 
Störung vernetzter Elemente oder von Wechselwirkungen zwi-
schen Habitaten auszugehen, wenn Maßnahmen zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Konflikte ergriffen werden. Die Erhaltungs-
ziele des Natura-Gebietes werden durch das Vorhaben nicht be-
rührt. Die Erhaltung eines kohärenten europäischen ökologischen 
Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefährdet.“ 
Das nächstgelegene Special protection area (SPA), speziell nach 
Vogelschutzrichtlinie (DE 2645-402 „Wald- und Seenlandschaft 
Lieps-Serrahn“; Arten: Bekassine, Blässgans, Blässhuhn, Bruch-
wasserläufer, Eisvogel, Fischadler, Flussseeschwalbe, Gänsesä-
ger, Gartenrot-schwanz, Goldregenpfeifer, Grauammer, Grau-
gans, Grauschnäpper, Großer Brachvogel, Haubentaucher, Hei-
delerche, Höckerschwan, Kiebitz, Knäkente, Kormoran, 
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Kornweihe, Kranich, Krickente, Lachmöwe, Löffelente, Merlin, Mit-
telspecht, Neuntöter, Pfeifente, Raubwürger, Reiherente, 
Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Saatgans, Schellente, 
Schnatterente, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, 
Seeadler, Singschwan, Sperbergrasmücke, Spießente, Stein-
schmätzer, Stockente, Tafelente, Turmfalke, Trauerseeschwalbe, 
Tüpfelsumpfhuhn, Turteltaube, Wachtel, Wachtelkönig, Wander-
falke, Waldschnepfe, Weißstorch, Wendehals, Wespenbussard, 
Wiesenweihe, Zwergmöwe, Zwergsäger, Zwergschnäpper, 
Zwergschwan) hat einen Abstand von 1,8 km zum Planbereich. 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes 
bestehen aus diesem Grunde nicht. 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der 
Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-
kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind.“ 
 
U. a. hat sich der artenschutzrechtliche Fachbeitrag, der mit aus-
gelegen hat, mit Lage des Plangebietes im Naturraum (siehe Abb. 
2 im Artenschutzfachbeitrag S. 4) auseinandergesetzt. Und ja der 
Plangeltungsbereich liegt wie die gesamte Ortslage Klein Ne-
merow innerhalb des Landschaftsschutzgebietes jedoch nicht im 
Wald und nicht im NSG. 
Die Abbildung zeigt die Forstgrundkarte, wie sie im Landesportal 
verfügbar ist. Danach endet die Waldfläche am Plangeltungsbe-
reich. 
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Quelle: https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/in-
dex.php; Abruf am 10.12.2020 
Wie Sie zu der Annahme kommen, dass mit dem Ausbau der 
"Seestraße" die Befahrbarkeit für schwere Kfz geschaffen wird, 
kann durch die Gemeinde nicht nachvollzogen werden. Die 
bestätigten Planungsunterlagen zum Straßenbau geben dazu 
keinen Aufschluss. 
Eine Wertminderung von Eigenheimgrundstücken ist für die 
Gemeinde ebenfalls nicht ersichtlich. 
Ihre Anzeige beim Umweltamt ist nicht Planungsgegenstand des 
Bebauungsplans. 
Der Buchenwald ist vom Vorhaben nicht betroffen. Der Eremit 
kann jedoch auch in den Höhlungen der Obstbäume im Bereich 
des geplanten Wohnhauses präsent sein. Um Tötungen, Verlet-
zungen, Einbußen von Habitaten und Schädigungen der Popula-
tion der Art zu vermeiden, wurde im Artenschutzfachbeitrag eine 
Vermeidungsmaßnahme formuliert, die in das Plandokument 
übernommen wurde. Diese sieht eine Untersuchung der entspre-
chenden Bäume vor und während der Bauarbeiten sowie die Um-
setzung geeigneter Maßnahmen bei Auffinden der Art vor. 

https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php
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Bei den Flurstücken 37/11, 37/20, 37/29 und 37/31 handelt es sich 
um privates Gemeinschaftseigentum von 8 Anliegern an einer 
Verkehrsfläche. Diese ist grundbuchlich gesichert und erschließt 
die anliegenden Grundstücke. 
Mit der Festsetzung der privaten Verkehrsfläche hat die Ge-
meinde genau dem entsprochen.  
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan plant keinen Wegebau zwischen Friedhofs-
weg und der privaten Verkehrsfläche. Hier gibt es ein Geh- und 
Leitungsrecht für die Wochenendhäuser, noch aus DDR-Zeiten. 
Da hier die Ver- und Entsorgungsleitungen liegen, muss dies auch 
weiterhin erhalten werden. Ein Ausbau als Fahrweg ist nicht erfor-
derlich und auch nicht vorgesehen. Die verkehrliche Erschließung 
über die private Verkehrsfläche bleibt bestehen. 
Der Bebauungsplan erschließt vom Friedhofsweg die dort anlie-
genden Grundstücke, das Wohngrundstück und das nördlichste 
Wochenendhausgrundstück. Die Möglichkeit auch die südlichen 
Wochenendhausgrundstücke vom Friedhofsweg aus zu erschlie-
ßen wurde geprüft. Hier wäre der Aufwand in die Böschung hinein 
einen Fahrweg zu bauen deutlich höher und ist bei Vorhandensein 
der privaten Verkehrsfläche im Süden auch aus umweltrechtlicher 
Sicht nicht vertretbar. 
Da bei einem Verfahren nach §13a BauGB die mit der Planung im 
Zusammenhang stehenden Eingriffe so behandelt werden, als 
wären diese „vor der planerischen Entscheidung vorgenommen 
worden“, ist keine Beobachtung der Wirkungen des Vorhabens 
(Monitoring) erforderlich. Die geringe Wirkung eines „Innenbe-
reich B-Planes“ wird hier vom Gesetzgeber vorausgesetzt und 
trifft auf vorliegendes Vorhaben mit geplanten Bauflächen auf vor-
handenem Nutzgarten und Versiegelungen vollumfänglich zu. 
Die Prüfung abiotischer Schutzgüter ist nicht Bestandteil des AFB, 
der FFH-Vorprüfung und des LSG- Ausnahmeantrages, zumal ein 
Wegeausbau (siehe oben) nicht erforderlich ist und Versiegelun-
gen innerhalb des Plangebietes im Bereich des EFH auf ebenen 
Flächen und im Bereich der Wochenendhäuser nur auf bereits 
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versiegelten Flächen zulässig sind. Die Behauptung, dass „eine 
ökologische Baubegleitung fehlt“ ist falsch. Ökologisch begleitet 
werden Fällungen bezüglich Eremiten, Fledermäuse und Vögel 
sowie die Umsetzung der CEF-Maßnahmen. In keinem der Gut-
achten ergeht ein Hinweis auf den Antrag auf Befreiung von den 
Vorschriften der LSG-VO sondern in der Begründung. Jegliche 
Bautätigkeit im LSG bedarf einer Befreiung. Dieser Vorschrift wird 
seitens der Gemeinde durch Antragstellung entsprochen und wird 
von jedem erwartet, der im LSG Handlungen vornehmen möchte, 
die der LSG-VO entgegenlaufen. Dies zeugt von der Wahrneh-
mung der Vorbildfunktion der Gemeinde. 
Was an der Beibehaltung der vorhandenen Wege unökologisch 
und vor allem unsozial ist, kann die Gemeinde nicht nachvollzie-
hen. 
 
Die Gemeinde bleibt bei Ihren Planungsabsichten. 
 

 
 


